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erkennen noch dulden.“ Urz habe ich Iu meinem Maumale Theol.
IOT II. 309 die Doktrin zuſammengefaßt: „Rarissime

OIUIII publieum graviter16 opéristitium kacere, 81 inde
laeditur opéristitium Opificum IN VIA ferrea, nde tota COM-
munitas publica perturbatur. Pale operistitium 110 II Videtur 8886

licitum, 181 Sit Cre defensivum, 20 mjustitias graves
repellendas. Ratio est, quia hbonum publiceum praevalere
010 Privato Operariorum; 1011 166e gedere honum publicum,
181 Sit intOlerabilis injustitia, quam pati debent homines
privati.“

Paſtoral⸗Jälle.
(Ein Prozeß infolge irriger Eintragung im Grundbuch. Im

Jahre 1917 verſteigerte eine Wieſe, die ſich us drei oder vier Par
etzte Der afur erzielte rei war nach dem damaligenzellen zuſammenſ

CV ein ſehr er Bei der Verſteigerung ſowohl als
auch der Käufer und ꝰ *ämtliche Liebhaber der Anſicht, daß die
Wieſe verſteigert worden bar hat auch tatſächlich ſeit 1917 all
ährlich die Wieſe abgeerntet, ohne daß A oder deſſen erwachſene

Inſpru erhoben hätten. Um WeihnachtenKinder dagegen
nun ließen die Hinder des ihr eſitztum (Erbſcha des Vaters) beim

ne

Grundbuchamt, bezw beim Dbtar erausſchreiben. Zu ihrem Erſtaunen
bemerkten ſie bei dieſer Aufſtellung, daß ein beträchtlicher Teil der bben
erwähnten leſe noch auf ihren Namen geſchrieben An Es kam aher,
daß der otar, der die Verſteigerung vorgenommen hatte, irrtümlicher⸗
weiſe eine arzelle nicht N den Verſteigerungsakt aufgenommen hatte
Von Belang iſt C noch der Umſtand,; daß dieſe arzelle mitten n
der verſteigerten eſe ieg Nun wollten die Erben des dieſe ſtrit⸗
ige arzelle anderweitig verkaufen. erhob dagegen Beſchwerde vor
Gericht.

E entſtehen Omi die Fragen ind die n des berechtigt,
dieſe ſtrittige arz elle weiter als ihr igentum u betrachten? Wenn
14, ſind ſie nicht IM ewiſſen verpflichtet, dem den Wert der I
igen arzelle zurückzuerſtatten, da doch bei der Verſteigerung die

Wieſe und Omi auch die ſtrittige arzelle bezahlt und ogar
ſehr hoch bezahlt hat?

Relativ ſelten ImrM menſchlichen Tauſchverkehr iſt der Vertrag, von
dem Iim obigen die ede iſt Verſteigerung; doch nicht ſo ſelten,
daß nicht jeder Leſer die entſprechende Vorſtellung damit zu verbinden
ermb Mit Verſteigerung (Auktion, Lizitation bezeichnet man einen
öffentlichen erkauf, wobei die Sache dem Meiſtbietenden erkauft wird.
Es finden ſich hier mi dieſelben emente, wie bei jedem Kauf und
Verkaufsvertrage: ein Verkäufer, In deſſen Namen gewöhnlich en Aus
rufer oder Verſteigerer den —— durchführt; ferner en Käufer, der
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durch 1——— erbieten der Konkurrenten (falls überhaupt ſolche auſtreten)
die Sache ſich bringt; endlich die Sache ſelber und der Afur 3u zahlende
Preis, welchen ſie dem Steigerer zuge  agen wird Belanglos für
die gewünſchte Entſcheidung leihen die Fragen, en dem
Verkäufer und dem Käufer obliegen, oder ann Käufer und Verkäufer
ſich die Gerechtigkeit verfehlen. Es genügt hier die beſtimmte Feſt.
ſtellung, daß die Verſteigerung threm Weſen nach ni anderes iſt als
Ein gewöhnlicher Kauf und Verkaufsvertrag. Daraus ergibt ſich die
zwingende Folgerung, daß die allgemeinen Regeln für Kauf und Verkauf
auch auf die Verſteigerung ihre Anwendung finden müſſen

Der Kaufvertrag Imm ſeinem Weſen nach zuſtande durch das
beiderſeitige Uehbereinkommen über den Austauſch von Ware und Lei
Naturrechtlich iſt dieſer Vertrag erfekt, ſobald Käufer und Verkäufer
ihre Willenszuſtimmung In irgend einer Form einander hinreichend kund
gegeben. Das aturre erlang zUr Gültigkeit dieſes Vertrages weder
eine beſtimmte Formalität, noch die tatſächliche Uebergabe des Kauf
objektes. Anders nach dem poſitiven Um der Gefahr einer häufigen
Rechtsunſicherheit vorzubeugen, erlang das oſitive Geſetz zur Perfekt
heit des Kaufvertrages vielfach die Uebergabe des Kaufobjektes; bei
wichtigeren Kaufverträgen außerdem auch gewiſſe Formalitäten, Um
eiſpie notarielle Beglaubigung des Vertrages Nach dieſem poſitiven
52 rwirbt der Käufer durch den bloßen Abſchluß des Kaufes noch
kein wirkliches Eigentumsrecht ber die Sache (jus 1 re), ſondern edig
lich ein Forderungsrecht (jus 20 rem). Das Eigentumsrecht ſelber geht
vom Verkäufer auf den Käufer über durch die Uebergabe des Kauf
objektes (vgl Oeſt Daß dieſe IR menſchlichen Ge
ſetze aufgeſtellten Modifikationen des Naturre  H auch im ewiſſen
bereiche ihre Geltung aben, kann keinem Zweifel unterliegen, wenn
wir ihren Zuſammenhang mit den Forderungen des Allgemeinwohles
ins Auge faſſen ami ſoll nicht geleugnet werden, daß die Kontrahenten
auch ohne Attuelle Uebergabe des Kaufobjektes das wirkliche Eigentums⸗
recht übertragen, bezw erlangen können, wofern ſie bewußt und aus
drücklich mit dem ertrage eine derartige machung verbinden. Wo
jedo das nicht geſchehen, die Präſumption afür, daß die Parteien
den Vertrag In der allgemein üblichen Form abſchließen wollen, daß
ſomit das wirkliche Eigentumsrecht vom Käufer noch nicht erworben iſt
olange das Kaufobjekt nicht übergeben iſt

Damit iſt die eine Vorausſetzung für die Beantwortung der ge
tellten Frage geſchaffen Es handelt ſich IM vorgelegten den
Kauf einer Wieſe, mithin eines unbeweglichen Ute Bei dieſer Kate
gorie von Kaufobjekten LU Stelle der äußeren Uebergabe die Ein
ragung n das rundbuch. Wo alſo die poſitiven Geſetze zur Perfektheit
des Kaufvertrages eine Uebergabe des Kaufobjektes verlangen, dort
ird zur tatſächlichen Aenderung des Beſitzrechtes erfordert, daß Im
Grundbuch die Ueberſchreibung des jekte vom Verkäufer auf den
Käufer vor Ommen werde (vgl Oeſt 4313 ähnlich Im
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deutſchen L und In verſchiedenen anderen aaten AQher auch
in Unſerem alle, bei der Verſteigerung der ieſe, die Eintragung derBeſitzänderung Iun das Grundbuch

Aber hier entſteht die Schwierigkeit. Ein Teil der verſteigerten
Wieſe iſt imꝛm Grundbuch irrtümlicherweiſe nicht auf den Käufer 7  ber
ſchrieben worden. Wem gehört un dieſe fragliche Parzelle? Nach den
obigen Ausführungen über die Wirkung der Uebergabe des Kaufobjektes,
bezw der Eintragung In das Grundbuch könnte einer verſucht ſein u
behaupten, die ſtrittige arzelle ſei noch igentum der Erhen des Ver—
käufers Denn der Käufer habe durch den Kauf zu nächſt nuLr enn
Forderungsrecht auf die Wieſe erworben und eſe werde ſein wirk
E igentum erſt durch die Ueberſchreibung m Grundbuch. Da aber
die fragliche arzelle bislang nicht auf überſchrieben worden, habe
ELr auch noch kein tatſächliches Eigentumsrecht, ondern lediglich ein
Forderungsrecht. So ückenlos das Argument auf den erſten lick
erſcheint, iſt * doch unhaltbar. Wie Qus dem klar hervorgeht,
hat der Käufer die leſe bei der Verſteigerung erſtanden
und hat ſofort den Beſitz angetreten und die des Eigentümer
über das Objekt ausgeübt, ohne daß der Verkäufer irgend einen
Einſpruch erhoben 0 Sowohl Käufer als Verkäufer eben
der unzweifelhaften Uffaſſung, daß die ganz Wieſe verſteigert worden.
erſelben Auffaſſung alle übrigen, bei der Verſteigerung ntereſ
ierten Perſonen. Sie konnten auch keiner anderen Auffaſſung ſein, wie
ſchon die Lage der fraglichen arzelle deutlich macht; denn welcher
vernünftige en würde ſich eine arzelle reſervieren, die mitten
eingeſchloſſen iſt von dem In fremde Hände übergegangenen Grundſtück?

ber das Grundbuch mit ſeinem eugni Die Eintragung ImM
rundbu hat den Zweck, die Präſumption für die Rechtmäßigkeit des
Beſitzes vor dem Geſetze 3 begründen. Wie aber alle menſchlichen inge,
ſo kann auch eine Eintragung dem Irrtum Unterliegen Wo nun

unbezweife feſtſteht, daß die Eintragung Im Grundbuch irrig iſt, dort
LI. der höhere rundſatz In 1 „Praesumptio Cedit Veritati.e  (V
dieſem wird derjenige, deſſen Recht nicht richtig eingetragen iſt,
die Beri  igung des Grundbuches verlangen. Dieſe Beri  igung muß
von der Behörde vorgenommen werden, ſoba der Irrtum hinreichend
erwieſen iſt (vgl Deutſches 894 ff üher Berichtigung des
Grundbuches).

Die Antwort auf die geſtellten Fragen iſt Qus dem eſagten nicht
finden. Die C des Verkäufers können Qus der

kundig irrigen Eintragung Iim Grundbuch kein Recht für ſich ableiten,
die fragliche arzelle als igentum u betrachten; C5 ſei denn, daß der
Käufer freiwillig darauf verzichtete; dann würde einfach Een Rück
verkauf vorliegen, bei welchem die Erben des dem den etzigen
Wert der arzelle Tgu müßten Der Käufer hat aber nicht
verzichtet, ondern den üblichen Weg gewählt Beſchwerde bei Gericht.
Sache des eri  E ird 66 ſein, den Fall 3u unterſuchen und auf Grund



der Beweiſe, deren der Käufer genügend anzuführen In der La96 iſt,
die Berichtigung des Grundbuches anzuordnen.

Gabriel Böhm
II. (Die Aktien eines Induſtrieunternehmens und der Markſturz.)

Eine ank 0 im Jahre 1922 die Finanzierung einer neu 3u grün
denden Induſtrie⸗Aktiengeſellſchaft übernommen, die weder liegende
üter, noch Fabrikgebäude ＋ Es nUL einige er und,
ſovie eékannt wurde, einige Druckereieinrichtungsgegenſtände vorhanden.
Die ank ſchilderte die Rentabilität des Geſchäftes un roſigen Farben;
dadurch war ES ihr gelungen, Unter anderen Aju einige DutzendAktien zu verkaufen. Infolge der Geldentwertung ſind dieſe Aktien n
ihrem Erte zurückgeblieben und ſeit der Umſtellung auf Goldmark Ur
Ctwa Goldmark wert (Nominale 1000 au Nun hat vor kurzemdie ank dem Qaju die vor zwei Jahren gekauften Aktien zugeſandt,
jedoch irrtümlicherweiſe faſt doppelt ſo viel als Aju gekauft 0

ſt Cajus berechtigt, die viel geſandten Aktien ehalten,mit dem Hinweis darauf, daß ihm die Aktien EUuer ertau worden
Unter Vorſpiegelung alſcher Alſachen und daß ſeine Aktien einſchließ⸗
lich der viel geſandten bei weitem nicht mehr den Cr beſitzen,den I vor zwei 25/  ahren dafür bezahlt hatte?

Aus dem alle iſt nicht bollkommen lar erſichtlich, ob E8 ſich bei
jenem Induſtrieunternehmen eine der nicht ſeltenen Schwindel⸗
gründungen handelte, deren Urheber CS nur auf das eld leichtgläubigerAktienkäufer abgeſehen haben, oder aber einn vielleicht mehr oder
weniger gewagtes, aber doch celles Unternehmen. Im erſteren alle
hätte der Aktieninhaber, der durch falſche Vorſpiegelungen, durch Liſtoder Betrug Uum Ankauf ſolcher Aktien verleitet worden, zweifellos das
Recht, jede ſich etende Gelegenheit benützen, ſich möglichadlos 3u halten. une olche Gelegenheit wäre auch die hier vorliegende:
enn der Käufer irrtümlicherweiſe mehr Aktien zugeſtellt ekommt als
EU gekauft hat Allerdings wird ES mit dieſer Schadloshaltung nicht weit
her ſein; die Aktien eines ſolchen Schwindelunternehmens werden dochüher kurz oder ang nur noch Wert für den Papierkorb aben

Ungleich größere Wahrſcheinlichkeit hat die Annahme für ich, daß
C ſich Eein celles Unternehmen handelt. Schon daß eine ank die
Finanzierung übernommen, ſpri mn Etwa zugunſten des Unternehmens,vorausgeſetzt, daß jene ank ſich eines halbwegs Ufe TfreutDaß vor und be der ründung des Unternehmens nicht gleiDruckereibetriebe oder Fabrikanlagen auf der Aktivſeite ſtehen, brauchtwohl nicht ſonderlich wundernehmen. Dafür werden 10 gerade leiſtungs⸗fähige Teilhaber geſucht, die mit ihrem das Unternehmen be
gründen und au  1  en helfen Daß die Bank, die die Finanzierungübernommen, die Rentabilität des Unternehmens un den roſigſten Farbenſchildert, iſt ſelbſtverſtändlich; eher bare das Gegenteil im Zeitalter der

ieſenreklame geradezu unbegreiflich. Wenn ſchließlich die Aktien mM
ihrem Werte zurückgeblieben ſind und des Nominale von 1000 Mark


